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dige Kollegen die Bauwilligen in jeder Weise beraten. 
Bezüglich der Kreditberatung sind die Bauwilligen an 
die örtliche Sparkasse zu verweisen.

§ s
Für die nach dieser Verordnung zu fördernden 

Eigenheimbauten der Arbeiter und Angestellten gelten 
folgende Kreditbedingungen:

(1) Der Bauwillige hat mindestens 25 % der Bau
kosten als Eigenleistung aufzubringen. Die Eigen
leistung besteht in

a) eigenem Geld, das zum Bau beigesteuert wird,
b) eigener Arbeitsleistung am Bau,
c) Gemeinschaftshilfe am Bau.
Die Eigenleistung muß bis zur Fertigstellung des 

Baues erbracht werden.
(2) Die Sparkasse gewährt ein Baudarlehen in Höhe 

der nachgewiesenen eigenen Leistungen bis zu 30 %> der 
tatsächlichen Baukosten. Das Darlehen ist zinslos und 
unkündbar. Das Darlehen wird durch eine 1. Hypothek 
gesichert.

(3) Die Sparkasse gewährt ein zweites Darlehen in 
Höhe der noch ungedeckten Baukosten. Dieses zweite 
Darlehen ist zinslos und in monatlichen Raten zu tilgen. 
Dieses zweite Darlehen wird durch eine 2. Hypothek 
gesichert.

(4) Die Höhe der jährlichen Tilgung errechnet sich 
aus den Baukosten einschließlich Eigenleistungen und 
beträgt

bei Baukosten bis zu 20 000 DM 2 °/o der Baukosten, 
bei Baukosten von 20 001 DM bis 25 000 DM 
2Ѵг % der Baukosten,
bei Baukosten von 25 001 DM bis 30 000 DM 
3 °/o der Baukosten,
bei Baukosten von 30 001 DM bis 35 000 DM 
ЗѴ2 °/o der Baukosten.

Einfamilienhäuser, deren Baukosten einschließlich 
Eigenleistungen 35 000 DM übersteigen, fallen nicht 
unter diese Verordnung.

(5) Die Tilgung des Darlehens beginnt einen Monat, 
nachdem das Eigenheim bezugsfertig geworden ist. Die 
Jahresleistung ist in 12 gleichen Raten jeweils am 15. 
des Monats zu entrichten.

§ 6
(1) Der Antrag auf den Kredit nach § 5 ist, nachdem 

die BGL die Förderung befürwortet hat; einer bei den 
Räten der Kreise zu bildenden Kommission zur Geneh
migung einzureichen. Die Kommission setzt sich aus 
Vertretern des Rates des Kreises und der wichtigsten 
Industriegewerkschaften des Kreises zusammen. Die 
Kommission leitet die Anträge nach Genehmigung an 
die zuständige Kreis- oder Stadtsparkasse weiter.

(2) Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen vorzu
legen:

a) die Bauzeichnung,
b) ein aufgegliederter Kostenanschlag,
c) ein Finanzierungsplan mit dem Nachweis der 

Eigenmittel und mit der Angabe derjenigen Posi
tionen des Kostenanschlages, die durch eigene 
Arbeitsleistungen und durch Gemeinschaftshilfe 
erfüllt werden sollen,

d) der Nachweis über das Vorhandensein eines auf
geschlossenen oder in der Bauperiode für die Auf
schließung vorgesehenen geeigneten und zugelas
senen Bauplatzes durch eine Bescheinigung des 
Rates des Kreises, Abteilung Aufbau,

e) die Baugenehmigung (A) des zuständigen Rates 
des Kreises, Abteilung Aufbau, Bauaufsicht.

§ 7
(1) Die Sparkasse gewährt für die Bauzeit einen zins

losen Bauzwischenkredit, der nach der vorliegenden 
Endabrechnung durch die Gegenwerte der 1. und
2. Hypothek abgedeckt wird.

(2) Die im Finanzierungsplan vorgesehenen, bereits 
vorhandenen eigenen Geldmittel sind vor Baubeginn 
auf das Bauzwischenkreditkonto bei der Sparkasse ein
zuzahlen. Die während der Bauzeit nach dem Finanzie
rungsplan aufzubringenden Beträge sind zu den im 
Finanzierungsplan vorgesehenen Zeitpunkten auf das 
Bauzwischenkreditkonto einzuzahlen.

§ 8
(1) Für Eigenheime, deren Bau nach dieser Verord

nung gefördert wird, ist, soweit vorhanden, geeignetes 
und aufgeschlossenes oder während der Bauzeit zur 
Aufschließung vorgesehenes volkseigenes Bauland zur 
unentgeltlichen und unbefristeten Nutzung zur Ver
fügung zu stellen. Eine Bauparzelle darf in der Regel 
nicht mehr als 500 qm groß sein.

(2) Die Förderung nach dieser Verordnung wird auch 
dann gewährt, wenn der Bau auf eigenem Bauland er
folgen soll.

(3) Wird das Eigenheim auf Bodenreformland errich
tet, so gelten für die Sicherung der nach dieser Verord
nung gegebenen , Darlehen die Grundsätze des Neu
bauernbauprogramms.

(4) Bei Nichtvorhandensein von eigenem oder volks
eigenem Bauland kann durch Privatvertrag geeignetes 
Baugelände aus privatem Besitz durch den Bauwilligen 
— in der Regel bis zur Größe von 500 qm pro Parzelle 
—• erworben werden. In diesem Falle werden die glei
chen Vergünstigungen, wie sie in dieser Verordnung 
festgelegt sind, gewährt. Zum Zwecke der Bezahlung 
der Kaufsumme an den bisherigen Eigentümer wird 
dem neuen Eigentümer das durch die 2. Hypothek ge
sicherte Darlehen um die Kaufsumme erhöht und die 
Tilgungsdauer entsprechend verlängert.

h  § 9
Wird das Eigenheim auf einem eigenen kriegszerstör- 

iten Grundstück erbaut, gelten hinsichtlich der Grund
pfandrechte die Bestimmungen der Anordnung vom
2. September 1949 über die Kreditgebung für Wieder

instandsetzung bzw. Wiederaufbau privater Wohnungs- 
* bauten (ZVOB1. S. 714).

§ 10
(1) Für Eigenheime, die nach dieser Verordnung er

richtet werden, wird Grundsteuer für die ersten zehn 
Jahre nach Fertigstellung nicht erhoben.

(2) Die Grundsteuer, die auf das Bauland entfällt, ist 
bereits für die Dauer der Bauzeit zu erlassen.

§ И
Die Leitungen der volkseigenen Betriebe und der 

Verwaltungen sind verpflichtet, den Arbeitern und An
gestellten bei dem Bau von Eigenheimen nach dieser 
Verordnung Hilfe zu leisten. Die Hilfe soll insbesondere 
bestehen in
1. Prüfung der Bauzeichnung un'd der Kosten

anschläge,
2. Beratung bei allen Fragen der Finanzierung,
3. Aufstellung der Unterlagen, die bei der Kredit

beantragung bei der Sparkasse erforderlich sind,
4. Unterstützung bei der Beschaffung des Baugeländes,
5. Beratung beim Abschluß der Verträge aller Art,
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